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Die Tücken der angenommenen zulässigen Bodenpressung

Gottvertrauen
ist kein Ersalz

Gründungsberatungen bedürfen ausreichender Baugrund-Erkundungen

Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich: lmmer häufiger wird

heute auf Grund gebaut, den keiner kennt. Die zulässige Bodenpressung

wird ,,angenommerì", der Boden selbst nicht untersucht,

Mit einem Gottvertrauen ohnegleichen gehen Architekten, Tragwerks-

planer und Bauherren damit schon gewohnheitsmäßig Risiken ein, die

unkalkulierbar sind. Welche Folgen die angenommene zulässige

Bodenpressung haben kann und welcher Weg zu sicheren Beurteilung

eines Baugrundes führt, beschreibt der folgende Beitrag.

I-s w¡r¿ eine zulassige Boden-

-f 
pressung s = 250 kN/m2 ange-

I- nommen. Bei Baubeginn ist ört-
lich zu überprüfen, ob diese Boden-
pressung für die ongetroffenen Bau-
grunduerhriltnisse zulcissig ist.

Solche Sätze sind heutzutage in
vielen statischen Berechnungen im
Kapitel ,,Gründung" zu lesen. Nicht
immer - aber immer öfter. In den
vorangegangenen Kapiteln, vom
Dach bis zum Keller, sind zum Teil
sehr aufwendige Berechnungen,
selbst beim Einfamilienhaus unter
Verwendung von Finiten Elementen
durchgeführt worden, um der Aufga-
benstellung einer technisch ein-
wandfreien Konstruktion und einer
wirtschaftlichen Bauweise angemes-
sen Rechnung zu tragen. Mit der an-
genommenen zulässigen Bodenpres-
sung wird dann die Gründungskon-
struktion auch genauso sorgfältig
und umfangreich nachgewiesen wie
der darauf ruhende Hochbau.

Dabei fällt auf, daß bei dieser so

häufig erlebten Vorgehensweise
zwar von einer Bodenpressung die
Rede ist, daß aber Aussagen über
den Boden selbst, für den diese Pres-

sung zulässig sein soll, vollkommen
fehlen. Der Boden gehört zwar nicht
zum Bauwerk, aber ohne Boden
kann kein Bauwerk gegründet wer-
den. Bei der Annahme einer zulässi-
gen Bodenpressung stellen sich da-
her folgende Fragen:

- Was ist die zuìässige Bodenpres-
sung?

- Wie kann sie örtlich überprüft wer-
den?

- Wer soll .die Zulässigkeit der
Bodenpressung überprùfen bezie-
hungsweise bestätigen?

Da in Deutschland fast aìles ge-

normt ist, und auch der Baugrund
sich diesem Normenwesen nicht
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entziehen konnte, liegt es nahe, zur
Beantwortung der vorstehenden Fra-
gen die Baugrundnormen heranzu-
ziehen. .Die ,,Mutter" der Baugrund-
normen, die DIN 1054 ,,Zulässige Be-
lastung des Baugrundes", verspricht
ja schon in ihrem Titel eine fundierte
Antwort auf die eben gestellten Fra-
gen. Bereits unter Ziffer 1 ,,Zweck
und Geltungsbereich" ist nachzule-
sen:

Die Norm gibt øn, wie weit ein
Bougrund durch Flcichen- oder Pfahl-
gründungen beansprucht werden
darf, demit Bquwerþe unter der Ein-
wirhung uon Kröften aus überusie-
gend ruhenden Lqsten h.eine schcidli-
chen Bewegungen erleiden. Die hier-
für erforderlichen Bougrunduntersu-
chungen uerden genannt.

Es bleibt festzuhalten, daß für die
Anwendung der DIN 1054 ,,Zulässige
Belastung des Baugrundes" Bau-
grunduntersuchungen erforderlich
sind. In der DIN 1054 ist unter Ziffer
4.2 ,,Ermittlung der zulässigen Bo-
denpressung für Regelfälle mit Hilfe
von Tabellenwerten" ausgesagt:

Können die Eigenscheften des Bo-
dens aufgrund uon Bougrundunter-
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wasserverhäÌtnissen, ausgegangen

ist. [21

Da die Untersuchung der Bau-

grundverhältnisse in erste Linie Sa-

che des Architekten ist, kann sich

der Tragwerksplaner auf die Vorga'
ben durch den Architekten verlassen

und braucht nicht selbst weitere Auf-

schlüsse vorzunehmen.
Der TragwerksPlaner darf bei Feh-

len von Vorgaben jedoch nicht soge-

nannte allgemeine Erfahrungswerte
für die Belastungsfähigkeit des Bau-

grundes seiner statischen Berech-

nung zugrundelegen. Er hat dann auf
die sogenannten örtlichen Erfahrun-
gen abzustellen.

Verfúgt er zum BeisPiel als Orts-

fremder nicht über derartige Kennt-

nisse, so hat er sich entsPrechend
DIN 1054, Zifîer 3.2 über die örtlichen

ry
Bodenverhältnisse zu vergewissern,
wenn er nicht gegen die anerkann-
ten Regeln der Baukunst verstoßen
will [3].

Wenn bei der TragwerksPlanung
trotzdem von einer angenommenen
zulässigen BodenPressung ausge-

gangen wird, ist dies auch ein Man-

gel in der Leistung nach der HOAI.

Dort wird in $ 94 ,,Leistungsbild Trag-

werksplanung" Absatz 3 in der

Grundleistung,,Vorplanung" unter
anderem die Klärung und Angabe

der für das Tragwerk wesentlichen
konstruktiven Festlegungen für z.B'

Baustoffe, Bauarten und Herstel-

lungsverfahren, Konstruktionsraster
und Gründungsart gefordert.

Der Hinweis auf eine spätere örtli-
che Überprüfung der angenomme-
nen zulässigen Bodenpressung ent-

hebt den Tragwerksplaner nicht sei-

ner Leistungspflicht. - Wer sollte

denn diese örtliche Überprüfung vor-
nehmen?

Meist fehlt auch ein Adressat, ge-

meint ist im Zweifelsfalle dann die

Baufirma, die im Kleingedruckten al-

le erforderìichen Unterlagen beizu-

bringen hat. Soll dann am Ende viel-

leicht der Polier verantwortlich sein

für diese Überprüfung? Oder man

holt nach dem Aushub der Baugrube
einen Bodengutachter - der hat ja Er-

fahrung mit den örtlichen Baugrund-
verhältnissen. Nur kann auch der be-

ste Bodengutachter nur das sehen,

was in der Baugrubensohle als Bau-

grund ansteht. Bestenfalls hat er

noch eine Schlitzsonde dabei und

kann mal einen Meter tiefer ,,sehen".
Aber was darunter folgt, entzieht sich



-|

auch seiner mit noch soviel Fach-
kenntnis behafteten Beobachtungs-
gabe. Er kann allenfalls aufgrund sei-
ner örtlichen Kenntnisse Vermutun-
gen über die tieferen Baugrundver-
hältnisse äußern. Uber die örtliche
Überprüfung ist in der Vornorm DIN

1054-l00,,Sicherheitsnachweise im
Erd- und Grundbau" unfer Ziffer 9.2

,,Untersuchungen" folgendes ausge-
sagt:

Bei Flach- und Flcichengründungen
kommt der Untersuchung des Ver-

laufes der Bodenschichten unter der
Baugrubensohle besondere Bedeu-
tung zu. Deswegen muß bei allen
Gründungen spcitestens nqch dem
Aushub der Baugrube sachkundig
geprüft werden, ob Annahmen über
die Beschaffenheit und den Verlauf
der Tragschichten zutreffen. Das Er-

gebnis dieser Prüfung ist zu den Bou-
ahten zu nehmen.

Diese sachkundige Überprüfung
setzt voraus, daß auf der Grundlage
von Baugrunderkundungen Annah-
men über die Beschaffenheit und
den Verlauf der Tragschichten vorlie-
gen, so daß insbesondere der tiefere
Untergrund aus den Baugrunderkun-
dungen bekannt ist. Durch Inaugen-
scheinnahme der Baugrubensohle
können dann Abweichungen von
den erwarteten Baugrundverhältnis-
sen festgestellt werden.

Diese Überprüfung ersetzt nicht
die geotechnische Untersuchung des

tieferen Baugrundes und kann keine
Aussage machen, ob die angenom-
mene Bodenpressung für den vor-
handenen Baugrund zulässig ist. Es

hilft also nichts, im Rahmen einer
ordnungsgemäßen Planung muß der
Baugrund rechtzeitig untersucht wer-
den, damit die hieraus resultieren-
den Einflüsse bei der Planung ord-
nungsgemäß berücksichtigt werden
können. Von Annahmen kann man
immer nur dann ausgehen, wenn
man in der Lage ist, diese Annah-
men auch in die Tat umzusetzen.
Dies ist bei allen anderen Baustoffen
durchaus möglich, wenngleich auch
dort nicht immer unproblematisch.
Für den Baugrund, der auf jedem
Grundstuck, das bebaut werden soll

bereits vorhanden ist, ist diese Vor-
gehensweise nicht zulässig.
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Selbst wenn man dieses Problem
rein statistisch betrachtet wäre es

ein großer Zufall, wenn die ange-
nommene Bodenpressung ohne
Kenntnis der Baugrundverhältnisse
mit dem Wert übereinstimmen wür-
de, der sich nach Untersuchung des
Baugrundes und einer darauf.abge-
stimmten Gründungskonstruktion er-
geben würde.

Dem Bauherrn w¡rd
e¡n w¡rtschaftlicher
Schaden zugefügt
Bei einer zu niedrig angenomme-

nen Bodenpressung wird eine zu

teure Gründungskonstruktion errich-
tet, so daß dem Bauherrn wirtschaft-
licher Schaden zugefügt wird, den er
aber nicht bemerkt. Bei einer zu
hoch angenommenen zulässigen Bo-
denpressung treten Bauwerksschä-
den auf, die zu einer Beeinträchti-
gung der Funktion bis hin zum Ein-

sturz führen können. Hier sind neben
erheblichen wirtschaftlichen Schä-
den auch strafrechtliche Folgen zu
befürchten. Es liegt daher im Interes-
se aller am Bauwerk Beteiligten, ins-
besondere des Bauherrn, nicht von
unsicheren Annahmen über Boden-
pressungen auszugehen sondern
durch qualifizierte Baugrunduntersu-
chungen und geotechnische Bera-
tung eine Gründungskonstruktion zu

wählen, die sowohl den Anforderun-
gen der technischen Sicherheiten
wie der Wirtschaftlichkeit gerecht
wird. Es ist meist falsche Sparsam-
keit, hier mit Annahmen zu operie-
ren und baurechtlich nicht zulässig,
da in den Bauvorlagenverordnungen
der Länder beispielsweise der von
Brandenburg, in $ 5, Absatz 2, gefor-
dert wird:

Die stqtischen Berechnungen müs-
sen die Stendsicherheit der bqulï
chen Anloge und ihrer Teile nachwei-
sen. Die Beschaffenheit des Baugrun-
des und seine Tragfcihigkeit sousie

die hydrologischen Verhciltnisse sind
e b e nfolls nq ch zuwe is e n. Die B auauf-
sichtsbehörde konn die Vorlage ei-
nes Gutachtens uerlongen.

Die Hamburger Baubehörde for-
dert nach $ 15, Absatz l, der Ham-
burger Bauordnung:

Die Ergebnisse der Baugrundunter'
suchungen, Angaben über Grund-
wosserstcinde und Begründung für
die Zuldssigkeit der rechnerischen
Bodenpressung.

Nach den vorstehenden Aus'
führungen dürfte sowohl nach den
Landesbauordnungen, DIN-Vor-

schriften und der Rechtsprechung
die Annahme einer zulässigen Bo-

denpressung nicht zulässig sein. Im
Rahmen einer wirklichen Qualitäts-
kontrolle müßte diese Vorgehens-
weise auch als unzulässig erkannt
werden. Es ist daher in der Praxis

sehr erstaunlich, daß der Hang zur
Annahme einer zulässigen Boden-
pressung nicht ab- sondern zu-
nimmt.

Der einzige Grund hierfür kann
wohl nur darin liegen, vordergründig
Kosten zu sparen. Ob dies die Bau-

meister des Turmes zu Pisa auch ge-

dacht haben oder die technischen
Mittel zur Untersuchung des Bau-
grundes derzeit sehr begrenzt waren
- das Ergebnis ist zwar weltberühmt
geworden aber dennoch nicht nach-
ahmenswert mit einer Standsicher-
heit von 1,01-fach.

Das Beispiel zeigt ferner, daß auf
kleinstem Raum stark unterschiedli-
che Baugrundverhältnisse auftreten
können. Besonders bei turmartigen
Bauwerken und Windkraftanlagen,
die ihre Gesamtstabilität einzig und
allein der Einspannung in den Bau-
grund verdanken, müssen im erhöh-
ten Umfange entsprechende Unter-
suchungen gemacht werden. Nicht
umsonst sind diese Bauwerke in die
höchste Kategorie 3 nach DIN 4020

einzuordnen, und es sind zwei bis
vier Aufschlüsse je Fundament gefor-
dert. Es ist daher im höchsten Maße
verwunderlich, daß auf eine Veröf-
fentlichung über Pfahlgründungen
für Hochspannungsmasten wegen
der Formulierung: ,,Wie häufig in sol-
chen Fällen, ließ die Baugrunderkun-
dung zu wünschen übrig" folgende
Zuschrift erschien:

Eine Bodenerhundung für jeden
einzelnen Moststandort, gar noch für
jeden EckstÌel der Stahlgittermaste,
derort uie sie im allgemeinen Ingeni-
eurbau oder im Kraftwerhsbau üb-
lich ist, würde hier zu einem ungün-
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stigen Verhciltnis zuischen Erþun-
dungskosten und Gründungsherstel-
lungskosten führen.

Es bleibt zu hoffen, daß diese Mei-
nung nicht repräsentativ ist. Die aus-
reichende Erkundung des Baugrun-
des ist eine wesentliche Vorausset-
zung für die wirklichkeitsnahe Erfas-

sung der tatsächlichen Baugrundver-
hältnisse als Grundlage für eine tech-
nische einwandfreie und wirtschaft-
liche Gründungsberatung.

Durch unzureichende Baugrunder-
kundungen nicht erfaßte Baugrund-
verhältnisse können beim Erkennen
während der Erkundungsarbeiten zu
Mehraufwendungen und Bauzeitver-
längerungen oder beim Nichterken-
nen zu späteren Schäden fúhren, die
in beiden Fällen in keinem Verhält
nis zu den eingesparten Kosten von
Baugrundaufschlüssen und Grün-

TecH¡¡ r xft tr¡ r,¡ ovnrrou

dungsberatung stehen. Es bleibt da-
her zu hoffen, daß die Annahme ei-
ner zulässigen Bodenpressung bald
der Vergangenheit angehören wird.
In der Übergangszeit sollte die Bau-
aufsichtsLrehörde oder der von ihr
beauftragte Prüfingenieur verlangen,
daß bei angenommenen zulässigen
Bodenpressungen mit dem Hinweis
auf örtliche Überprüfung die Ergeb-
nisse der Überprüfung vorgelegt wer-
den.

Solange die tatsächlichen Bau-
grund- und Gründungsverhältnisse
mit der darauf abgestimmten Grùn-
dungskonstruktion nicht nachgewie-
sen sind, dürfen die Ausführungsplä-
ne für die Gründungskonstruktion
nicht freigegeben werden.

So selbstverständlich, wie die Her-
stellung und Prüfung von Probewür-
feln zum Nachweis der Betonfestig-

keit ist, sollte in Zukunft der Bau-
grund rechtzeitig untersucht werden
und die Zulässigkeit der Bodenpres-
sung nachgewiesen werden.
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